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te Konsultationen zur Verwirklichung dieses Ziels zu führen, 
wie aus Ziffer 40 ihres Berichts167 hervorgeht; 

 5. begrüßt ferner die Empfehlung der Konferenz in Zif-
fer 41 ihres Berichts, so bald wie möglich während ihrer Ta-
gung im Jahr 2002 den Sonderkoordinator für die Überprüfung 
der Tagesordnung der Abrüstungskonferenz, den Sonderkoor-
dinator für die Erhöhung der Zahl der Mitglieder in der Abrü-
stungskonferenz und den Sonderkoordinator für eine verbesser-
te und wirksame Arbeitsweise der Abrüstungskonferenz erneut 
zu ernennen; 

 6. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin sicherzu-
stellen, dass die Konferenz angemessene administrative, fachli-
che und Konferenzunterstützungsdienste erhält; 

 7. ersucht die Konferenz, der Generalversammlung auf 
ihrer siebenundfünfzigsten Tagung einen Tätigkeitsbericht vor-
zulegen; 

 8. beschließt, den Punkt "Bericht der Abrüstungskonfe-
renz" in die vorläufige Tagesordnung ihrer siebenundfünfzig-
sten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 56/27 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 153 Stimmen bei 3 Gegenstimmen und 6 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/539, Ziffer 8) 169: 

 Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Äquatorial-
guinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, 
Barbados, Belarus, Belgien, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, 
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, 
China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea, 
Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frank-
reich, Gabun, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Gu-
yana, Haiti, Honduras, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, 
Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Jugoslawien, Kambodscha, Kap Verde, 
Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, 
Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, 
Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mo-
naco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nica-
ragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, 
Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, 
San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Sim-
babwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, Südafrika, 
Sudan, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Thailand, Togo, Tschechische 
Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, 
Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinig-
tes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zypern. 
 Dagegen: Israel, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Vereinigte Staaten von 
Amerika. 
 Enthaltung: Äthiopien, Australien, Indien, Kanada, Tonga, Trinidad und Toba-
go. 

 
169 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von Ägypten (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Na-
tionen, die Mitglieder der Gruppe der arabischen Staaten sind). 

56/27. Die Gefahr der Verbreitung von Kernwaffen im 
Nahen Osten 

 Die Generalversammlung, 

 eingedenk ihrer einschlägigen Resolutionen, 

 Kenntnis nehmend von den einschlägigen Resolutionen, 
welche die Generalkonferenz der Internationalen Atomener-
gie-Organisation verabschiedet hat, zuletzt Resolution 
GC(45)/RES/18 vom 21. September 2001170, 

 sich dessen bewusst, dass die Verbreitung von Kernwaffen 
in der Nahostregion eine schwere Bedrohung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit darstellen würde, 

 in Anbetracht dessen, dass alle kerntechnischen Anlagen in 
der Nahostregion umgehend den umfassenden Sicherungsmaß-
nahmen der Internationalen Atomenergie-Organisation unter-
stellt werden müssen, 

 unter Hinweis auf den Beschluss über die Grundsätze und 
Ziele der Nichtverbreitung von Kernwaffen und der nuklearen 
Abrüstung, der am 11. Mai 1995 von der Konferenz von 1995 
der Vertragsparteien zur Überprüfung und Verlängerung des 
Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen verab-
schiedet wurde171, worin sich die Konferenz nachdrücklich für 
die weltweite Einhaltung des Vertrags als eine Frage von drin-
gendem Vorrang ausgesprochen und alle Staaten, die noch nicht 
Vertragsparteien sind, aufgefordert hat, dem Vertrag möglichst 
bald beizutreten, insbesondere diejenigen Staaten, die kern-
technische Anlagen betreiben, die nicht den Sicherungs-
maßnahmen unterstellt sind, 

 mit Genugtuung anerkennend, dass sich die Konferenz von 
2000 der Vertragsparteien zur Überprüfung des Vertrags über 
die Nichtverbreitung von Kernwaffen in ihrem Schluss-
dokument172 verpflichtete, entschlossene Anstrengungen zu un-
ternehmen, um das Ziel der Universalität des Vertrags über die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen173 zu erreichen, dass sie die 
Staaten, die noch nicht Vertragsparteien sind, aufforderte, dem 
Vertrag beizutreten und damit eine verbindliche völkerrechtli-
che Verpflichtung einzugehen, keine Kernwaffen oder Kern-
sprengkörper zu erwerben und Sicherungsmaßnahmen der In-
ternationalen Atomenergie-Organisation bei allen ihren nuklea-
ren Aktivitäten zuzulassen, und dass sie die Notwendigkeit der 
weltweiten Einhaltung des Vertrags und der strengen Befolgung 
der Vertragspflichten durch alle Parteien unterstrich, 

 
170 Siehe Internationale Atomenergie-Organisation, Resolutions and Other 
Decisions of the General Conference, Forty-fifth Regular Session, 17-
21 September 2001 (GC(45)/RES/DEC(2001)). 
171 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on 
the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Part I 
(NPT/CONF.1995/32 (Teil I) und Corr.2), Anhang, Beschluss 2. 
172 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I-III 
(NPT/CONF.2000/28 (Teile I-IV)). 
173

 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485. 
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 unter Hinweis auf die Resolution über den Nahen Osten, die 
am 11. Mai 1995 von der Konferenz von 1995 der Vertragspar-
teien zur Überprüfung und Verlängerung des Vertrags über die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen verabschiedet wurde174, wor-
in die Konferenz mit Besorgnis feststellte, dass es im Nahen 
Osten nach wie vor kerntechnische Anlagen gibt, die nicht den 
Sicherungsmaßnahmen unterstellt sind, erneut erklärte, wie 
wichtig die rasche Verwirklichung der weltweiten Einhaltung 
des Vertrags ist, und alle Staaten im Nahen Osten aufforderte, 
soweit noch nicht geschehen, dem Vertrag ausnahmslos mög-
lichst bald beizutreten und alle ihre kerntechnischen Anlagen 
den umfassenden Sicherungsmaßnahmen der Internationalen 
Atomenergie-Organisation zu unterstellen, 

 feststellend, dass Israel nunmehr der einzige Staat im Nahen 
Osten ist, der dem Vertrag über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen noch nicht beigetreten ist, 

 besorgt über die Gefahr, die die Verbreitung von Kernwaf-
fen für die Sicherheit und Stabilität der Nahostregion darstellt, 

 betonend, wie wichtig die Ergreifung vertrauensbildender 
Maßnahmen, insbesondere die Schaffung einer kernwaffenfrei-
en Zone im Nahen Osten, für die Festigung von Frieden und 
Sicherheit in der Region und die Konsolidierung des weltwei-
ten Nichtverbreitungsregimes ist, 

 nachdrücklich darauf hinweisend, dass alle unmittelbar Be-
teiligten im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der 
Generalversammlung ernsthaft erwägen müssen, die zur Ver-
wirklichung des Vorschlags zur Schaffung einer kernwaffen-
freien Zone in der Nahostregion erforderlichen praktischen und 
dringlichen Maßnahmen zu ergreifen, und die betreffenden 
Länder zur Förderung dieses Ziels bittend, den Vertrag über die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen einzuhalten und sich bis zur 
Errichtung der Zone damit einverstanden zu erklären, ihre ge-
samten nuklearen Aktivitäten den Sicherungsmaßnahmen der 
Internationalen Atomenergie-Organisation zu unterstellen, 

 feststellend, dass 161 Staaten, einschließlich einer Reihe 
von Staaten in der Region, den Vertrag über das umfassende 
Verbot von Nuklearversuchen175 unterzeichnet haben, 

 1. begrüßt die Schlussfolgerungen in Bezug auf den Na-
hen Osten, die die Konferenz von 2000 der Vertragsparteien 
zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen gezogen hat176; 

 2. bekräftigt, wie wichtig der Beitritt Israels zu dem Ver-
trag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen173 und die Un-
terstellung aller seiner kerntechnischen Anlagen unter die um-
fassenden Sicherungsmaßnahmen der Internationalen Atom-
 
174

 Siehe 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the 
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, 
Part I (NPT/CONF.1995/32 (Teil I) und Corr.2), Anhang. 
175

 Siehe Resolution 50/245. 
176

 Siehe 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I 
(NPT/CONF.2000/28 (Teile I und II)), Teil I, Artikel VII, Ziffer 16.  

energie-Organisation für die Verwirklichung des Ziels der all-
gemeinen Einhaltung des Vertrags im Nahen Osten ist; 

 3. fordert diesen Staat auf, dem Vertrag über die Nicht-
verbreitung von Kernwaffen ohne weitere Verzögerungen bei-
zutreten und Kernwaffen weder zu entwickeln, zu erzeugen, zu 
erproben noch auf andere Weise zu erwerben, auf den Besitz 
von Kernwaffen zu verzichten und als eine wichtige vertrau-
ensbildende Maßnahme zwischen allen Staaten der Region und 
als einen Schritt auf dem Weg zur Festigung des Friedens und 
der Sicherheit seine gesamten den Sicherungsmaßnahmen nicht 
unterstellten kerntechnischen Anlagen den umfassenden Siche-
rungsmaßnahmen der Internationalen Atomenergie-Organi-
sation zu unterstellen; 

 4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

 5. beschließt, den Punkt "Die Gefahr der Verbreitung 
von Kernwaffen im Nahen Osten" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer siebenundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 56/28 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/540, Ziffer 8)177. 

56/28. Übereinkommen über das Verbot oder die Be-
schränkung des Einsatzes bestimmter konventio-
neller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen 
oder unterschiedslos wirken können 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 55/37 vom 20. November 
2000 und ihre früheren Resolutionen betreffend das Überein-
kommen über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes 
bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßige Leiden 
verursachen oder unterschiedslos wirken können178, 

 mit Genugtuung verweisend auf die am 10. Oktober 1980 
erfolgte Verabschiedung des Übereinkommens samt dem Pro-
tokoll über nichtentdeckbare Splitter (Protokoll I)178, dem Pro-
tokoll über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes 
von Minen, Sprengfallen und anderen Vorrichtungen (Proto-
 
177 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Argentinien, Australien, Belgien, Bolivien, Brasilien, Bul-
garien, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Fidschi, Finnland, Frank-
reich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Haiti, Irland, Island, Israel, Itali-
en, Japan, Jugoslawien, Kambodscha, Kanada, Kasachstan, Kolumbien, 
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, 
Mongolei, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Pa-
nama, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Mol-
dau, Rumänien, Russische Föderation, Schweden, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Südafrika, Suriname, Togo, Tschechische Republik, Ungarn, Uru-
guay, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland und Zypern. 
178 Siehe The United Nations Disarmament Yearbook, Vol. 5: 1980 (Veröf-
fentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.81.IX.4), Anhang VII. 
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